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Schulgewerkschaften  

 

 

 

 

 

Mitteilung 

 

Vorgangsweise bei der Überprüfung der grünen Bescheinigung (Green Pass) 

 

 

Sehr geehrte Frau Direktorin, sehr geehrter Herr Direktor,  

ich teile Ihnen mit, dass das Gesetzesdekret vom 6. August 2021, Nr. 111, welches u.a. Bestimmungen zur 

Überprüfung der Gültigkeit der grünen Covid-19 Bescheinigung im Schulbereich enthält, mit Änderungen in 

das Gesetz vom 24. September 2021, Nr. 133, umgewandelt worden ist. 

Insbesondere wurde im Zuge der Umwandlung des genannten Gesetzesdekrets Nr. 111/2021 in ein Gesetz 

die folgende Bestimmung eingefügt:  

„1-ter. Nei casi in cui la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 non sia stata generata e non sia 

stata rilasciata all’avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di cui al comma 1 del presente 

articolo si intendono comunque rispettate a seguito della presentazione da parte dell’interessato di un certifi-

cato rilasciato dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che ha effettuato la vac-

cinazione o dal medico di medicina generale dell’interessato, che attesta che il soggetto soddisfa una delle 

condizioni di cui al citato articolo 9, comma 2”.  

Diese neue Bestimmung ist am 2. Oktober 2021 in Kraft getreten und betrifft somit jene Fälle, in denen Per-

sonen/Lehrpersonen zwar geimpft sind oder sich einem Test unterzogen haben, aber aufgrund von techni-

schen Problemen nicht im Besitz der grünen Bescheinigung sind. Durch die neue Regelung dürfen somit jene 

Personen, die Probleme solcher Art haben, ihren Dienst antreten, sofern sie in Besitz einer Bescheinigung 

sind, aus der hervorgeht, dass die betreffende Person eine der Bedingungen für den Erlass der grünen Be-

scheinigung (geimpft, genesen oder getestet) erfüllt. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die konkrete 

Bedingung nicht angegeben, sondern lediglich erklärt, dass die betreffende Person eine dieser Bedingungen 

erfüllt.  

Die Bescheinigung kann vom Sanitätsbetrieb, dem medizinischen Fachpersonal, welches die Impfung durch-

geführt hat, oder vom zuständigen Hausarzt des Gesundheitssystems ausgestellt werden.  

Weiters möchte ich in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass es sich bei der obgenannten Vorge-

hensweise um eine Ausnahme zur Regel handelt, wonach die Überprüfung der Gültigkeit der grünen Beschei-

nigung nach wie vor ausschließlich mit der APP „VerificaC19“ erfolgt, die den QR Code der Bescheinigung 

liest und deren Gültigkeit anzeigt.  
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Weiterhin aufrecht sind auch die Bestimmungen, wonach Personen eine Bestätigung über die Befreiung von 

der Impfpflicht vorlegen können. 

Abschließend teile ich Ihnen mit, dass die grüne Bescheinigung weiterhin nicht mit einer Selbsterklärung er-

setzt werden darf.  

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

 

 

Der Datenschutzbeauftragte der deutschsprachigen autonomen Schulen  

und Abteilungsdirektor 

Stephan Tschigg 

(mit digitaler Unterschrift unterzeichnet) 
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